
Basiskonto mit grundlegenden Leistungen gem. §26 VZKG

IBAN: Kundenname:

Allgemeine mit dem Konto verbundene Dienste EUR

Kontoführung vierteljährlich 10,43

,

Raiffeisen Internetbanking pro Monat und Verfüger

Premium 0,00

Kontoauszug elektronisch im Internetbanking 0,00

Kontoauszug am Selbstbedienungs-Gerät 0,00

Kontoauszug Porto (Zuschlag zu Kontoauszug papierhaft) Porto

Buchungen (Zahlungen, Bargeld)

SEPA-Zahlungen und Bargeldtransaktionen innerhalb des EU/EWR-Raums

Bargeldbehebung am Fremd-Geldausgabeautomat 0,00

Bargeldeinzahlung am Schalter 0,00

Bargeldeinzahlung am Selbstbedienungs-Gerät 0,00

Bargeldbehebung am Schalter 0,00

Bargeldbehebung am Raiffeisen GAA (Österreich) 0,00

Bargeldbehebung am Geldausgabeautomat (GAA) kontoführende Bank 0,00

Zahlung mit Debitkarte 0,00

Überweisung am Schalter (vom Mitarbeiter erfasst) 0,00

Überweisung am Schalter (vom Kunden ausgefüllt) 0,00

Überweisung elektronisch 0,00

Überweisung am Selbstbedienungs-Gerät 0,00

Eilüberweisung am Schalter (vom Mitarbeiter erfasst) 15,00

Eilüberweisung elektronisch 10,00

Dauerauftrag 0,00

Gutschrift 0,00

Lastschrift 0,00

Auslandszahlungsverkehr (AZV) 0,00

Karten (jährliche Verrechnung)

Bereitstellung einer Debitkarte 0,00

Verzinsung von Guthaben

Habenzinssatz p.a. fix 0,000%

Berechnung auf Basis der tatsächlichen Anzahl der Tage der Zinsperiode und einem Jahr von 365 (Schaltjahr 366) Tagen.

Überziehungen und damit verbundene Dienste

Eingeräumte Kontoüberziehung (Überziehungsrahmen)

Sollzinssatz p.a. fix, wenn ein Überziehungsrahmen ausdrücklich vereinbart wird, aktuell 17,050%

Details siehe gesonderte Vereinbarung.

Überschreitung des Überziehungsrahmens bzw. des Kontoguthabens

Für die Änderung der zu Beginn der Überschreitung geltenden Entgeltsätze während der Dauer der Überschreitung gilt bis zur Rückführung der 

Überschreitung für Verbraucher die Ziffer 44  der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Soll- und Überschreitungszinsen werden auf Basis der tatsächlichen Anzahl der Tage der Zinsperiode und einem Jahr von 360 Tagen berechnet. Die 

zum Kontoabschluss anfallenden Zinsen sind Teil des Abschlusssaldos, der in der Folge weiterverzinst wird ("Zinseszinsen").

Kostenersatz für Kontoauszug: Der Kontoauszug wird kostenlos in der im Girokontovertrag vereinbarten Weise zur Verfügung gestellt. Für eine häufigere 

Bereitstellung oder Übermittlung auf andere Art werden folgende Kosten pro Auszugsnummer verrechnet.

Entgelte für Zahlungen und Kartentransaktionen im AZV entnehmen Sie dem Zusatzblatt, das diesem Preisblatt angehängt ist.

Es besteht kein Anspruch auf Überschreitungen. Die aktuellen Zinssätze dienen lediglich der Information. Bei einer späteren Überschreitung kommen die 

zu diesem Zeitpunkt gültigen Entgelt- und Zinssätze zur Anwendung, über die Sie regelmäßig am Kontoauszug informiert werden. Die Berechnung der 

Überschreitungszinsen erfolgt vom Betrag der Überschreitung.

Raiffeisenbank im Weinviertel eGen
2130 Mistelbach, Hauptplatz 37

FN: 54744 g, 32501, BIC: RLNWATWWMIB,
GISA-Zahl: 27507582 



Sonstige Dienste

Dauerauftrag manuelle Anlage 0,00

Dauerauftrag manuelle Änderung/Löschung 0,00

Dauerauftrag elektronische Anlage 0,00

Dauerauftrag elektronische Änderung/Löschung 0,00

Nicht-Durchführung

Kostenersatz für Information über Nicht-Durchführung elektronisch 0,00

Änderungen von Entgelten und Leistungen

Bitte beachten Sie:

Datum, Kundenunterschrift

Alle angeführten Entgelte sind in EUR angegeben und gelten - soweit beim jeweiligen Entgelt nichts anderes angegeben - je Stück bzw. je Auftrag. Für 

Änderungen von Entgelten und Leistungen gelten die Ziffern 44, 46, 47 und 47a der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank in der derzeit gültigen 

Fassung.

Das Preisblatt beruht auf dem für den Monat November 2025 von der Statistik Austria veröffentlichten Indexwert des Verbraucherpreisindex 2000 (VPI). 

Der Indexwert November 2025 ist daher der Ausgangswert für die erste Anpassung der Entgelte an die Entwicklungen des VPI nach Z 44 der 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Das Kreditinstitut wird eine Anpassung dieser Entgelte an die Entwicklungen des Verbraucherpreisindex nach Z 44 der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen erstmals mit Wirkung zum 1.4.2027 anbieten.




